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Prekarium
„Ich möchte zu meinem
Freund ziehen, aber meine
Eigentumswohnung erst
vermieten, wenn ich weiß,
dass unser Zusammenle-
ben funktioniert. Eine Be-
kannte ist an meiner Woh-
nung interessiert. Welche
Möglichkeit habe ich?“

Die Lösung könnte ein
Prekarium sein. Damit wäre
die Überlassung der Woh-
nung an Bekannte jederzeit
ohne Angabe von Gründen
widerrufbar. In diesem Fall
besteht auch kein Rechtsan-
spruch auf Gewährung einer
Räumungsfrist. Allerdings
darf für die Überlassung kei-
ne Miete verlangt werden,
weil sonst ein Mietverhält-
nis vorliegt, an das sich eine
Reihe von zwingenden Be-
stimmungen wie etwa eine
Mindestbefristung und Kün-
digungsschutz knüpfen. Ein
Prekarium hat den Vorteil,
dass beide Seiten die „neue
Wohnsituation“ ausprobie-
ren können. Aus Beweis-
gründen ist die Abfassung
einer schriftlichen Vereinba-
rung zu empfehlen.

Betriebskosten
„Ich bin Wohnungseigentü-
merin und möchte wissen,
wann die mir von der Haus-
verwaltung monatlich vor-
geschriebenen Betriebs-
kostenakonti und Beiträge
zur Rücklage fällig sind?
Darüber diskutieren wir in
unserer Anlage aktuell
sehr heftig.“

Das hängt laut Experten
des Österreichischen Haus-
und Grundbesitzerbundes
davon ab, was die Woh-
nungseigentümer vereinba-
ren. Wenn diese nichts an-
deres beschlossen haben,
sind nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz die Vo-
rauszahlungen auf die Auf-
wendungen für die Liegen-
schaft am Fünften eines je-
den Kalendermonats fällig.
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